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Romain Perin: Zeus dreams of Hera, 1988 

sellschaft zu. Damit grenzten sich die Frauen der 
Rechtsschurzstellen einerseits von der proletarischen 
Frauenbewegung ab, die diese Positionen als „bürger­
lich" betrachteten, andererseits aber auch von dem 
gemäßigten Flügel der Frauenbewegung, die unter 
dem Stichwort „weibliche Kultur statt Recht" (S. 43 
f.) das Mütterliche in der Gesetzgebung und die „Kul­
turmission der Frau" stärken wollten und damit - so 
die Meinung der Radikalen - leichtfertig Rechtsver­
zichte übten und die bürgerlichen Rechte unterschätz­
ten. Eingebunden wurden die radikalen Frauenrecht­
lerinnen endgültig im 1. Weltkrieg, als die BOP-Vor­
sitzende die unwidersprochene Devise ausgegeben 
hatte, daß in diesen schweren Zeiten der Kampf um 
das Recht vor dem Dienste für das Vaterland zurück­
treten müsse. Lediglich einige wenige radikale Frauen 
wie Anita Augspurg und Lida G. Heymann verlager­
ten ihre Aktivitäten auf die internationalen pazifisti­
schen Aktivitäten der Frauen. 

Einer der großen Vorzüge von Geisels Untersu­
chung ist, daß sie nicht nur eine wichtige Forschungs­
lücke schließt und die Arbeit der Rechtsschurzstellen 
lebendig werden läßt, sondern daß sie ihre Untersu­
chung aus dem Blickwinkel einer Frau vornimmt, die 
offensichtlich durch die zweite Frauengewegung ge­
schult ist und die die Parallelen zwischen den Diskus­
sionen und Konflikten, aber auch die Unterschiede 
in der Lage zu Beginn und zu Ende des 20. Jahrhun­
derts sehen kann. Sie macht noch einmal deutlich, 
wie wichtig und spannend die Beschäftigung mit der 
Geschichte der Frauengeneration um 1900 für heu­
tige Juristinnen ist. 

Barbara Degen 
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Buchbesprechung 
Buschmann, Rudolf/ Dieball, Heike / 
Stevens-Bartol, Eckart: Das Recht der 
Teilzeitarbeit 
Kommentar für die Praxis 
Bund-Verlag, Köln 1997 

Der von Buschmann, Dieball und Stevens-Bartol 
vorgelegte Kommentar zum Recht der Teilzeitarbeit 
ist bislang das einzige Werk, dem eine Zusammenfas­
sung und Kommentierung der wesentlichen teilzeit­
relevanten Vorschriften nach bundesdeutschem und 
europäischem Recht gelingt. 

Der Kommentierung vorangestellt sind die 
Rechtstexte, die sich auf Teilzeitarbeitsverhälmisse 
auswirken. Dabei wird sowohl auf die neuesten Re­
gelungen wie z.B. das IAO-Übereinkommen von 
1994, die Europäische Richtlinie 93/104/EWG über 
bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung von 
1993 etc. eingegangen, als auch auf ältere Gesetze, die 
die Grundlagen der Teilzeitarbeit darstellen und den 
Anfang einer fast unübersehbaren Auseinanderset­
zung in der Rechtsprechung und juristischen Litera­
tur mit dem Problem der Diskriminierung von Teil­
zeitbeschäftigten (in der Regel ist die Teilzeitarbeit 
nach wie vor eine Frauendomäne) bildeten. Beispiele 
hierfür sind u.a. die Gleichbehandlungsrichtlinie der 
Europäischen Gemeinschaft vom 9.2.1976 (Richtli­
nie 76/207/EWG) oder die Richtlinie zur Sozialen 
Sicherheit vom 19.12.1978 (Richtlinie 79/7 /EWG). 
Daneben finden sich aber auch Auszüge aus dem 
Betriebsverfassungs- und Bundespersonalvertre­
rungsgesetz, aus dem BGB, dem Kündigungsschutz­
gesetz, dem Sozialrecht oder dem Altersteilzeitgesetz 
vom 23.7.1996. 

In der Kommentierung nicht berücksichtigt wur­
den die in Auszügen abgedruckten Frauengleichstel­
lungsgesetze des Bundes und der Länder, die speziell 
für den öffentlichen Dienst besondere Vergünstigun­
gen für Teilzeitbeschäftigte bereithalten, so z.B. die 
Gleichstellung bzw. Gleichbehandlung mit vollzeit­
beschäftigten Arbeitnehmerlnnen. Hier verweisen 
die Autoren lediglich auf den umfangreichen Kom­
mentar zu den Frauengleichstellungsgesetzen des 
Bundes und der Länder von Schiek u.a., der 1996 im 
Bund-Verlag erschienen ist. Ein kurzer kommentier­
ter Überblick hätte der Praxis an dieser Stelle jedoch 
den Einstieg in die Probleme der Teilzeitarbeit im 
öffentlichen Dienst erleichtert. 

Im Vordergrund der Kommentierung steht das 
von Dieball bearbeitete Europäische Recht, das 
maßgeblich zur Definition und zum Schutz der in 
Teilzeitarbeit Beschäftigten beigetragen hat. Sehr 
ausführlich legt Dieball nicht nur die Anfänge der 
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